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Die Entscheidung des OHG zur Erstreckung des Quota-
Litis-Verbotes auf Prozessfinanzierer steht noch aus.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) führt gegen
den AWD für rund 2500 Geschädigte fünf Sammelklagen
mit einem Streitwert von rund 40 Millionen € wegen
behaupteter systematischer Fehlberatung im
Zusammenhang mit der Vermittlung von Aktien der
Immofinanz und der Immoeast.

Sittenwidrige Vereinbarung? Der VKI macht mit der
gegenständlichen Sammelklage Schadenersatzansprüche
wegen fehlerhafter Beratung durch den AWD geltend und
beruft sich darauf, die Anleger hätten ihre Ansprüche gegen
den AWD im Wege der Inkassozession zur klagsweisen
Geltendmachung an den VKI abgetreten. Der AWD
beantragte die Klagsabweisung, weil der VKI mit dem
deutschen Prozessfinanzierer Foris eine sittenwidrige
Prozesskostenfinanzierungsvereinbarung getroffen und die
Ansprüche der Anleger an den Prozessfinanzierer
abgetreten habe. Der VKI sei daher nicht berechtigt, die
Klage einzubringen.

Streit um Rekurs. Der AWD beantragte umfassende
Einsicht in die Prozessfinanzierungsvereinbarung, das
Handelsgericht Wien ordnete jedoch nur eine
eingeschränkte Einsicht in Teile dieser Vereinbarung an.
Den dagegen erhobenen Rekurs des AWD erklärte das
Oberlandesgericht Wien für unzulässig. Der Oberste
Gerichtshof (3 Ob 28/11f) akzeptierte den Rekurs zwar, hat
ihn aber im Ergebnis aus formellen Gründen für nicht
berechtigt erklärte. Eine inhaltliche Prüfung, ob das
Handelsgericht nur unwesentliche Teile der
Rahmenvereinbarung von der Einsichtnahme durch den
AWD ausgenommen habe, und ob die Prozessvereinbarung
mit dem Foris zulässig ist, hat der OGH ausdrücklich nicht
vorgenommen. Die inhaltliche Beurteilung, ob die
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vorliegende Prozesskostenfinanzierungsvereinbarung gegen
das sogenannte Verbot der Quota-litis verstößt, ist somit
aufgeschoben.

Umstrittene Erfolgsbeteiligung. Nach einer
Prozessfinanzierungsvereinbarung übernimmt der
Prozessfinanzierer die Kosten der anwaltlichen Vertretung
und das Prozesskosten risiko, wofür er im Erfolgsfall einen
Teil des gewonnenen Betrages erhält. Laut Homepage von
Foris beträgt die Erfolgsbeteiligung ab zehn Prozent, beim
Prozessfinanzierer Advofin sind das 20 bis 50 Prozent,
abhängig vom Umfang der Risikoübernahme und der
Risikobewertung im Einzelfall. Vereinbarungen zwischen
einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten, wonach der
Rechtsanwalt im Erfolgsfall einen Teil der zugesprochenen
Summe erhält, sind hingegen unzulässig. Dieses Verbot der
Streitanteilsvereinbarung (pactum de quota-litis) soll den
Klienten vor unlauteren Spekulationen schützen, da der
Klient in der Regel Prozesschancen und -risiken schwerer
abschätzen kann als sein Anwalt. Da es bei der
Prozessfinanzierung um Fälle mit sehr hohem Streitwert
geht, ist es naheliegend, dass der Prozessfinanzierer sein
Anbot auf Übernahme des Prozessrisikos erst nach
rechtlicher Prüfung des ihm vorgelegten Sachverhaltes
durch bestqualifizierte Juristen -oft Rechtsanwälte
-abgeben wird. Auch der Prozessfinanzierer wird die
dadurch gewonnene Ansicht für sich nützen und folglich
Prozessfinanzierungsvereinbarungen mit Klienten
schließen, die diese übervorteilen können.

Verbot der Quota-Litis. Nach ständiger Rechtsprechung
des OGH beschränkt sich das Verbot der Quotalitis auf
Rechtsanwälte und andere Berufsgruppen, für die
vergleichbare Standesregeln existieren, wie Notare und
Wirtschaftstreuhänder. Allerdings hat der OGH noch nicht
dazu Stellung genommen, ob das Verbot der Quotalitis auch
für Prozessfinanzierungsgesellschaften gilt. Dabei wird das
Ungleichgewicht zwischen Klient und Prozessfinanzierer
über die Erfolgsaussichten eines Prozesses häufig nicht
weniger gering sein als das Ungleichgewicht zwischen Klient
und Rechtsanwalt.

Rechtsfreundliche Dienste. Auch wenn der
Verfassungsgerichtshof vor Kurzem die
verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Verbotes der
Quota-litis für Rechtsanwälte bestätigt hat, bleibt die erste
inhaltliche Entscheidung des OGH zur Erstreckung des
Quota-litis-Verbotes auf Prozessfinanzierer mit Spannung
abzuwarten. Der renommierte Wiener Rechtsprofessor
Heinz Krejci ist kürzlich zum Ergebnis gelangt, dass die
Rechtsstellung eines Prozessfinanzierers sich nicht allein
auf die Übernahme des Prozesskostenrisikos reduziert,
sondern dass dieser auch Aufgaben eines Rechtsberaters
wahrnimmt. Soweit ein Prozessfinanzierer sein Honorar
daher nicht zwischen Risikoübernahme einerseits und
rechtsfreundlichen Diensten andererseits aufspaltet,
verstößt nach Krejci die Streitanteilsvereinbarung im
Hinblick auf die erbrachten rechtsfreundlichen Dienste
gegen das Quota-litis-Verbot.

Fazit. Folgt man dieser Rechtsauffassung, so wird der VKI
im fortgesetzten Verfahren alle jene Vertragsteile
offenzulegen haben, die eine diesbezügliche Beurteilung
ermöglichen. Wahrscheinlich wird sich der OGH daher in
absehbarer Zeit auch inhaltlich mit dem Verhältnis von
Prozessfinanzierungsverträgen und dem Verbot der
Quota-litis auseinandersetzen müssen.
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